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PERSONALAUS~~IS. 

Die D.R.K.Schw.- Hn (?) Lillie Raavin 11 2506 
geboren an 29.8.1915 in Drontheim 
wird ausschliesslich in Sanitlitsdienst der Wehrmacht als Angeht:'J'rige(r) der 
Freiwilligen Krankenpflege verwendet. 
Er (sie) ist berechtigt, das Genfer Abzeichen (gestempelte weisse Armbinde 
mit rotem Kreuz) zu tragen und steht unter dem Schutz der Artikel 9,12,13 
und 21 des Genfer Abkommens vom 27.Juli 1929. 

Der Chef des Oberkommandos 
der Wehrmacht. 

KEITEL. 
Auszug aus den wichtigsten Bestimmungen des Genfer Abkommens. 
Artikel 90 _ 
Das ausscnliesslich zur Bergung, zur Beforderung und zur Behandlung von Ver­
wundeten und Kranken sowie zur Verwaltung von Sanitetsformationen und An­
stalten bestimmte Personal und die den Heeren beigegebenen Feldgeistlichen 
sind unter allen Umst~nden zu schonen und zu schßtzen.Wenn sie in Feindes­
hand fallen,sind sie nicht als Kriegsgefangene zu behandeln. 
Die Milit~rpersonen, die einen besonderen Unterricht genossen haben,um ge­
gebenenfalls als Hilfskrankenwlirter oder Hilfskrankentr~ger zur Bergung,zur 
Beforderung und 7ur Behandlung von Verwundeten und Kranken verwendet zu wer­
-den und die im Besitz eines Personalausweises sind, geniessen dieselbe Be­
handlung wie das zust~ndige Sanit§tepersonal, wenn sie w§hrend der Ausffthru 
dieser Berichtigungen gefangengenommen werden. 
Artikel 12. 
Wenn dIe In dem Artikel 9 bezeichneten Personen in die Rinde des Feindes ge 
fallen sind, ddrfen sie nicht zurßc kgehalten werden. 
Vorbehaltlich anderer Vereinbarung sind sie d em Kriegr&brenden, zu d em si 
gehefren, zurUckzuschicken sobald ein Weg fftr ihre RUc kke~ offen ist und 
die mili tlrischen Erfordernisse es gestatten. 
Bis zur RUcksendung haben sie ihre Verrichtungen unter Leitung der Gegenpar 
tei fortzusetzen, sie sind vorzugsweise far die Pflege der Verwundeten und 
der Kranken des KriegsfUhrenden, zu dem sie geh0'ren, zu verwenden. Bei ihrer 
RU.ckkehr dilrfen sie die Sachen,Instrumente,Waffen und Bef.efrderungsmittel, 
die ihnen geh~ren, mit sich nehmen. 
Artikel 13~ 
Die Kriegsfßhrenden haben dem in dem Artikel 9 bezeichneten PersonaI, so­
lange es sich in ihren HlIDden befindet, denselben Unterhalt, dieselbe Unter' 
bringung" dieselben BezUge und dieselbe L0'hnung zuzusichern, wie dem ent­
sprechenden Personal ihres Heeres. 
Bei Beginn der Feindseligkeiten haben sie sich über das Rangverh~ltnis 
ihres Sanit~tspersonals zu verstlindigen. 
Artikel 21. 
Das gemliss Artikel 9 Absatz· 1 geschützte Personal tr~gt eine auf dem linkel 
Arm befestigte WEISSE BINDE mit ROTEM KREUZ, die von einer Militlitbeh0rde 
verabfolgt und gestempelt wird. 
Das im Artikel 9 Absatz 1 und 2 bezeichnete fersonal wird mit einem PersonE 
-ausweis versehen, der in einer Eintragung in den Militärpass oder in 
besonderen Urkunde bestehen kann. 
In jedem Heer mftssen die Personalausweise einheitlic h und von gleicher 
Form sein. 
In keinem Falle darfen dem Sanit~tspersonal seine Abzeichen oder die ihm 
geh0'rigen Personalausweise weggenommen werden. 
Im Falle des Verlustes hat es Anspruch auf Duplikate. 
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